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C. Durchführungsbestimmungen zum   
Spielbetrieb 

 
I. Allgemeines zum Kreisspielbetrieb 
 
 
In den einzelnen Staffeln wird eine normale Punktrunde mit Hin- und Rückspielen, in den 
Normalstaffeln in der Vorrunde bei den A- bis D11’er-Junioren eine einfache Spielrunde, durchgeführt. 
Die Platzierung in der Tabelle ergibt sich aufgrund der gewonnenen Punkte.  
Bei Punktgleichheit findet folgende Regelung Anwendung, wenn die Platzierung für die 
Kreismeisterschaft, den Auf- oder Abstieg oder eine Qualifikation relevant ist: 
Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften entscheidet das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im 
direkten Vergleich bzw. bei einer einfachen Spielrunde das Ergebnis im direkten Vergleich über die 
Platzierungsreihenfolge. Ergibt sich aus diesem Vergleich sowohl Punkt- als auch Torgleichheit, 
werden zur Ermittlung der Platzierung dieser beiden Mannschaften bei einer einfachen Spielrunde in 
einer gesonderten Tabelle die Spiele der fünf erstplatzierten Mannschaften dieser Staffel, bei einer 
Staffel mit Hin- und Rückspiel die Spiele der drei erstplatzierten Mannschaften dieser Staffel 
herangezogen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz gem. § 33 Abs. 3 S. 2 – 4 SpO / 
WFLV. Ergibt sich auch danach weiterhin Punkt- und Torgleichheit, findet ein Entscheidungsspiel auf 
neutralem Platz statt.  
Falls drei oder mehr Mannschaften punktgleich sind, wird die Reihenfolge der Platzierung durch eine 
gesonderte Tabellenwertung bestimmt, bei der nur die Spiele der punktgleichen Mannschaften 
untereinander berücksichtigt werden. Ergibt sich dann erneut eine Punktgleichheit zwischen zwei 
Mannschaften, so entscheidet das Gesamtergebnis dieser beiden Mannschaften aus Hin- und 
Rückspiel im direkten Vergleich bzw. bei einer einfachen Spielrunde das Ergebnis dieser beiden 
Mannschaften im direkten Vergleich über die Platzierungsreihenfolge. Ergibt sich dann erneut eine 
Punktgleichheit, ist ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz erforderlich. Ansonsten entscheidet bei 
erneuter Punktgleichheit mehrerer Mannschaften die Tordifferenz bzw. bei gleicher Tordifferenz die 
Mehrzahl der geschossenen Tore. 
 
 

II. Sonderstaffeln 
 
 
Die Sonderstaffeln der Spielzeit 2012/2013 werden aus jeweils 12 Mannschaften gebildet. Über 
eventuelle Ausnahmen (>12) entscheidet der Kreisjugendausschuss kurzfristig und sachgerecht. 
 
 

1. A-Junioren 
 

1.1 Meisterschaft 
 
Die erstplatzierte Mannschaft nach Abschluss der Meisterschaft ist Kreismeister. 

 

1.2 Abstieg 
 
Die auf den Plätzen 10 bis 12 platzierten Mannschaften steigen ab. 

 

1.3 Sonderstaffel 2012/2013 
 
Direkt qualifiziert für die Sonderstaffel der Spielzeit 2012/2013 sind die nach Abschluss 
der Meisterschaft auf folgenden Plätzen stehenden Mannschaften, sofern sie nicht ihren 
Verzicht erklären: 
 
a) Platz 1 bis 5 der A-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 1 der A-Junioren-Leistungsstaffel 1  
c) Platz 1 der B-Junioren-Sonderstaffel 
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Darüber hinaus werden alle Absteiger der A-Junioren-Bezirksliga und alle Teilnehmer an 
den Qualifikationsspielen zur A-Junioren-Bezirksliga 2012/2013, die sich nicht 
qualifizieren, der A-Junioren-Sonderstaffel zugeordnet. 
 

1.4 Qualifikationsspiele zur A-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
a) Platz 6 bis 9 der A-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 2 der A-Junioren-Leistungsstaffel 1 
c) Platz 1 der A-Junioren-Leistungsstaffel 2 
d) Platz 2 der B-Junioren-Sonderstaffel 
e) Platz 1 der B-Junioren-Leistungsstaffel 1 
 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben 
haben, gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden 
Nachrücker nach der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
 
3. B-Jgd.-SL, 3. A-Jgd.-LL 1, 4. B-Jgd.-SL, 2. B-Jgd.-LL 1, 4. A-Jgd.-LL 1, 2. A-Jgd.-LL 2, 
5. B-Jgd.-SL 
 
 

2. B-Junioren 
 

2.1 Meisterschaft 
 
Die erstplatzierte Mannschaft nach Abschluss der Meisterschaft ist Kreismeister. 

 

2.2  Abstieg 
 
Die auf den Plätzen 10 bis 12 platzierten Mannschaften steigen ab. 

 

2.3 Sonderstaffel 2012/2013 
 
Direkt qualifiziert für die Sonderstaffel der Spielzeit 2012/2013 sind die nach Abschluss 
der Meisterschaft auf folgenden Plätzen stehenden Mannschaften, sofern sie nicht ihren 
Verzicht erklären: 
 
a) Platz 1 bis 5 der B-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 1 der B-Junioren-Leistungsstaffel 1  
c) Platz 1 der C-Junioren-Sonderstaffel 
 
Darüber hinaus werden alle Absteiger der B-Junioren-Bezirksliga und alle Teilnehmer an 
den Qualifikationsspielen zur B-Junioren-Bezirksliga 2012/2013, die sich nicht 
qualifizieren, der B-Junioren-Sonderstaffel zugeordnet. 
 

2.4 Qualifikationsspiele zur B-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
a) Platz 6 bis 9 der B-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 2 der B-Junioren-Leistungsstaffel 1 
c) Platz 1 der B-Junioren-Leistungsstaffel 2 
d) Platz 2 der C-Junioren-Sonderstaffel 
e) Platz 1 der C-Junioren-Leistungsstaffel 1 
 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben 
haben, gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden 
Nachrücker nach der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
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3. C-Jgd.-SL, 3. B-Jgd.-LL 1, 4. C-Jgd.-SL, 2. C-Jgd.-LL 1, 4. B-Jgd.-LL 1, 2. B-Jgd.-LL 2, 
5. C-Jgd.-SL 
 
 

3. C-Junioren  

 

3.1  Meisterschaft 
 
Die erstplatzierte Mannschaft nach Abschluss der Meisterschaft ist Kreismeister. 

 

3.2  Abstieg 
  
Die auf den Plätzen 10 bis 12 platzierten Mannschaften steigen ab. 

 

3.3 Sonderstaffel 2012/2013 
 
Direkt qualifiziert für die Sonderstaffel der Spielzeit 2012/2013 sind die nach Abschluss 
der Meisterschaft auf folgenden Plätzen stehenden Mannschaften, sofern sie nicht ihren 
Verzicht erklären: 
 
a) Platz 1 bis 5 der C-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 1 der C-Junioren-Leistungsstaffel 1  
c) Platz 1 der D-Junioren-Sonderliga 
 
Darüber hinaus werden alle Absteiger der C-Junioren-Bezirksliga und alle Teilnehmer an 
den Qualifikationsspielen zur C-Junioren-Bezirksliga 2012/2013, die sich nicht 
qualifizieren, der C-Junioren-Sonderstaffel zugeordnet. 
 

3.4 Qualifikationsspiele zur C-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
a) Platz 6 bis 9 der C-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 2 der C-Junioren-Leistungsstaffel 1 
c) Platz 1 der C-Junioren-Leistungsstaffel 2 
d) Platz 2 der D-Junioren-Sonderstaffel 
e) Platz 1 der D-Junioren-Leistungsstaffel 1  
 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben 
haben, gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden 
Nachrücker nach der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
 
3. D-Jgd.-SL, 3. C-Jgd.-LL 1, 4. D-Jgd.-SL, 2. D-Jgd.-LL 1, 4. C-Jgd.-LL 1, 2. C-Jgd.-LL 2, 
5. D-Jgd.-SL  

 
 

4. D-Junioren 
 

4.1  Meisterschaft 
 
Die erstplatzierte Mannschaft nach Abschluss der Meisterschaft ist Kreismeister. 

 

4.2  Abstieg 
  
Die auf den Plätzen 10 bis 12 platzierten Mannschaften steigen ab. 

 

Darüber hinaus verlieren die Vereine ihren Platz in der Sonderstaffel, die mit einer 
Mannschaft an der FVM-Spielrunde 2012/2013 (s. 4.3) teilnehmen. Hiervon unberührt 
bleiben die von diesen Mannschaften eventuell erworbenen Qualifikationsrechte für die 
Altersklasse der C-Junioren.   
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4.3 D-Junioren-Bezirksliga 2012/2013 
 

Direkt qualifiziert für die FVM-Spielrunde der Spielzeit 2012/2013 sind die nach 
Abschluss der Meisterschaft auf folgenden Plätzen stehenden Mannschaften, sofern sie 
nicht ihren Verzicht erklären: 
 
Platz 1 und 2 der D-Junioren-Leistungsstaffel 3 
 
Sofern eine der beiden berechtigten Mannschaften verzichtet, rückt der Drittplatzierte der 
D-Junioren-Leistungsstaffel 3 nach. 

 

4.4 Sonderstaffel 2012/2013 
 
Direkt qualifiziert für die Sonderstaffel der Spielzeit 2012/2013 sind die nach Abschluss 
der Meisterschaft auf folgenden Plätzen stehenden Mannschaften, sofern sie nicht ihren 
Verzicht erklären oder eine Mannschaft des Vereins in der Bezirksliga 2012/2013 
teilnimmt: 
 
a) Platz 1 bis 5 der D-Junioren-Sonderstaffel   
b) Platz 1 und 2 der D-Junioren-Leistungsstaffel 1   
c) Platz 3 der D-Junioren-Leistungsstaffel 3   
d) die beiden Teilnehmer an der D-Junioren-Bezirksliga 2010/11 
 

4.5 Qualifikationsspiele zur D-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
a) Platz 6 bis 9 der D-Junioren-Sonderstaffel 
b) Platz 3 und 4 der D-Junioren-Leistungsstaffel 1 
c) Platz 1 der D-Junioren-Leistungsstaffel 2 
d)  Platz 4 der D-Junioren-Leistungsstaffel 3 
 
Sofern von den berechtigten Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung 
abgegeben haben, gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der 
zuzulassenden Nachrücker nach der Menge der frei gebliebenen Plätze richtet: 
 
2. D-Jgd.-LL 2, 5. D-Jgd.-LL 1, 3. D-Jgd.-LL 2, 5. D-Jgd.-LL 3, 4. D-Jgd.-LL 2, 6. D-Jgd.-
LL 3, 6. D-Jgd.-LL 1,  5. D-Jgd.-LL 2,  6. D-Jgd.-LL 2 

 
 

III. Normalstaffeln 
 
 

a) Vorrunde 

 
Bei den restlichen A- bis D9-Junioren und A-Juniorinnen wird in verschiedenen Staffeln 
mit je maximal 12 Mannschaften eine einfache Spielrunde, bei den B-Juniorinnen eine 
Staffel mit maximal 14 Mannschaften und bei den D7- bis F-Junioren/C- und D-
Juniorinnen in verschiedenen Staffeln mit je maximal 6 Mannschaften in Hin- und 
Rückspielen eine Qualifikationsrunde (Vorrunde) durchgeführt. Nach Abschluss der 
Qualifikationsrunde (Vorrunde) werden die Staffeln unter Berücksichtigung der 
Platzierung nach Leistungsstärke neu eingeteilt, um die Hauptrunde in Hin- und 
Rückspielen durchzuführen. 
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b) Hauptrunde 

 
Nach der Vorrunde werden bei den A- bis D9’er-Junioren Leistungsstaffeln nach den 
folgend unter den Altersklassen beschriebenen Bestimmungen gebildet. Grundlage für 
die Feststellung der Staffelsieger und -zweiten ist der Tabellenstand am 22.12.2011. 
Spiele, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgetragen worden sind, bleiben 
unberücksichtigt, es sei denn, eine der beteiligten Mannschaften hat auf die Austragung 
verzichtet.  
 
Allgemein gilt, dass pro Leistungsstaffel nur eine Mannschaft eines Vereins zugelassen 
wird. Qualifizieren sich mehrere Mannschaften eines Vereins für eine Leistungsstaffel, 
kann die untere (zweite etc.) Mannschaft diesen Platz nicht wahrnehmen, sofern die 
höhere Mannschaft nicht bis zum o. g. Datum verzichtet. In den Staffeln, in denen eine 
Mannschaft nicht aufsteigt, rückt die nachfolgende Mannschaft in der Tabelle nach. 

 
1. A-Junioren 

 
Bei den A-Junioren werden nach der Vorrunde 2 Leistungsstaffeln mit jeweils 6 
Mannschaften gebildet. Aus diesen 2 Leistungsstaffeln werden die Mannschaften 
ermittelt, die für die Qualifikationsspiele zur A-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 
eine Meldung abgeben können. 
 
Die Leistungsstaffel 1 setzt sich aus den Staffelsiegern und den beiden besten 
Staffelzweiten der Vorrunde zusammen. 
 
Die Leistungsstaffel 2 setzt sich aus den restlichen Staffelzweiten und den 
Staffeldritten der Vorrunde zusammen. 
 
Zur Ermittlung der beiden besten Staffelzweiten werden in einer gesonderten 
Tabelle die Spiele der fünf erstplatzierten Mannschaften einer jeden Staffel 
herangezogen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz gem. § 33 Abs. 3 
S. 2 – 4 SpO / WFLV. 
 
Die restlichen A-Juniorenmannschaften spielen in Normalstaffeln mit jeweils bis zu 
6 Mannschaften die Staffelsieger aus. 

 
2. B-Junioren 

 
Bei den B-Junioren werden nach der Vorrunde 2 Leistungsstaffeln mit jeweils 6 
Mannschaften gebildet. Aus diesen 2 Leistungsstaffeln werden die Mannschaften 
ermittelt, die für die Qualifikationsspiele zur B-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 
eine Meldung abgeben können.  
 
Die Leistungsstaffel 1 setzt sich aus den Staffelsiegern und dem besten 
Staffelzweiten der Vorrunde zusammen. 
 
Die Leistungsstaffel 2 setzt sich aus den restlichen Staffelzweiten und den beiden 
besten Staffeldritten der Vorrunde zusammen. 
 
Zur Ermittlung des besten Staffelzweiten und der zwei besten Staffeldritten werden 
in einer gesonderten Tabelle die Spiele der fünf erstplatzierten Mannschaften einer 
jeden Staffel herangezogen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz gem. 
§ 33 Abs. 3 S. 2 – 4 SpO / WFLV. 
 
Die restlichen B-Juniorenmannschaften spielen in Normalstaffeln mit jeweils bis zu 
6 Mannschaften die Staffelsieger aus. 
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3. C-Junioren 

 
Bei den C-Junioren werden nach der Vorrunde 2 Leistungsstaffeln mit jeweils 6 
Mannschaften gebildet. Aus diesen 2 Leistungsstaffeln werden die Mannschaften 
ermittelt, die für die Qualifikationsspiele zur C-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 
eine Meldung abgeben können. 
 
Die Leistungsstaffel 1 setzt sich aus den besten sechs Staffelsiegern der Vorrunde 
zusammen. 
 
 
Die Leistungsstaffel 2 setzt sich aus dem schlechtesten Staffelsieger und den fünf 
besten Staffelzweiten der Vorrunde zusammen. 
 
Zur Ermittlung der sechs besten Staffelsieger und der fünf besten Staffelzweiten 
werden in einer gesonderten Tabelle die Spiele der fünf erstplatzierten 
Mannschaften einer jeden Staffel herangezogen. Bei Punktgleichheit entscheidet 
die Tordifferenz gem. § 33 Abs. 3 S. 2 – 4 SpO / WFLV. 
 
Die restlichen C-Juniorenmannschaften spielen in Normalstaffeln mit jeweils bis zu 
6 Mannschaften die Staffelsieger aus. 

 
4. D11-Junioren (Jahrgang 1999 bzw. 1999/2000) 

 
Bei den D11-Junioren werden nach der Vorrunde 2 Leistungsstaffeln mit jeweils 6 
Mannschaften gebildet. Aus diesen 2 Leistungsstaffeln werden die Mannschaften 
ermittelt, die für die Qualifikationsspiele zur D-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 
eine Meldung abgeben können. 

 

Die Leistungsstaffel 1 setzt sich aus den Staffelsiegern und den beiden besten 
Staffelzweiten der Vorrunde zusammen. 
 
Die Leistungsstaffel 2 setzt sich aus den restlichen Staffelzweiten und den 
Staffeldritten der Vorrunde zusammen. 
 
Zur Ermittlung der beiden besten Staffelzweiten werden in einer gesonderten 
Tabelle die Spiele der fünf erstplatzierten Mannschaften einer jeden Staffel 
herangezogen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz gem. § 33 Abs. 3 
S. 2 – 4 SpO / WFLV. 
 
Die restlichen D-Jugendmannschaften spielen in Normalstaffeln mit jeweils bis zu 6 
Mannschaften die Staffelsieger aus. 

 

5. D-9-Junioren (Jahrgang 2000) 

 
Bei den D9-Junioren (Jahrgang 2000) wird nach der Vorrunde aus den Staffeln mit 
D9-Junioren (Jahrgang 2000) eine Leistungsstaffel mit 6 Mannschaften gebildet. 
Aus dieser Leistungsstaffel werden die Mannschaften ermittelt, die für die 
Qualifikationsspiele zur D-Junioren-Sonderstaffel 2012/2013 eine Meldung 
abgeben können. 
 
Die Leistungsstaffel 3 setzt sich aus den Staffelsiegern und den Staffelzweiten der 
Vorrunde zusammen. 
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6. D-7er-, E-, F-Junioren und Juniorinnen 

 
Nach Abschluss der Vorrunde werden die Staffeln unter Berücksichtigung der 
Platzierung nach Leistungsstärke neu eingeteilt und es wird in verschiedenen 
Staffeln mit je bis zu 6 Mannschaften eine Hauptrunde durchgeführt. Bei den 
Juniorinnen kann im Ausnahmefall auch eine Staffel mit bis zu 8 Mannschaften 
gebildet werden. 
 
Bei Punktgleichheit erfolgt in den Staffeln kein Entscheidungsspiel um den 
Staffelsieg. 

 
7. Bambini 

 
Die Bambini tragen nach einem in Zusammenarbeit mit den Vereinen der 
gemeldeten Mannschaften erstellten Spielplan Turniere und Einzelspiele nach den 
Fair-Play-Regeln in den Monaten August bis November und April bis Juni aus. 

 
IV. Qualifikationsspiele auf Verbandsebene zur Bezirksliga   
      2012/2013 
 
 

Die dem Kreis Aachen zur Verfügung stehenden Plätze bei den Qualifikationsspielen auf 
Verbandsebene ermitteln die unter Punkt V. genannten Mannschaften. 

 
 

V. Qualifikationsspiele auf Kreisebene zur Bezirksliga  
     2012/2013 

 
 

a) A-Junioren 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
1. Platz 1 bis 3 der A-Junioren-Sonderstaffel   
2. Platz 1 der B-Junioren-Sonderstaffel    
 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben haben, 
gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden Nachrücker nach 
der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
 
4. A-Jgd.-SL, 5. A-Jgd.-SL, 2. B-Jgd.-SL, 3. B-Jgd.-SL 

 
 

b) B-Junioren 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
1. Platz 1 bis 3 der B-Junioren-Sonderstaffel  
2. Platz 1 der C-Junioren-Sonderstaffel  

 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben haben, 
gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden Nachrücker nach 
der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
 
4. B-Jgd.-SL, 5. B-Jgd.-SL, 2. C-Jgd.-SL, 3. C-Jgd.-SL 
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c) C-Junioren 

 
Zu den Qualifikationsspielen können folgende Mannschaften eine Meldung abgeben: 
 
1. Platz 1 bis 3 der C-Junioren-Sonderstaffel 
2. Platz 1 der D-Junioren-Sonderstaffel 

 
Sofern von den Qualifikationsteilnehmern Mannschaften keine Meldung abgegeben haben, 
gilt folgende Nachrückerliste, wobei sich die Anzahl der zuzulassenden Nachrücker nach 
der Menge der nicht abgegebenen Meldungen richtet: 
 
4. C-Jgd.-SL, 5. C-Jgd.-SL, 2. D-Jgd.-SL, 3. D-Jgd.-SL 
 

 

VI.  Regelungen zu den Qualifikationsspielen und den 
      direkten Qualifikationen 
  
 

1. Meldetermin für die Qualifikationsspiele zur Bezirksliga ist der 07.05.2012 
(Posteingang). 

 
Das Teilnehmerfeld der Qualifikation wird am 10.05.2012 im Internet 
(http://aachen.fvm.de) veröffentlicht. Vereine, die glauben, unberechtigterweise nicht zu 
den Qualifikationsspielen berücksichtigt worden zu sein, legen ihre begründeten 
Ansprüche schriftlich per Einschreiben und vorab per Mail bis zum 12.05.2012 Gerd 
Vreydal vor. Spätere Beschwerden sind unzulässig. 

 
2. Meldetermin für die Qualifikationsspiele zur Sonderliga ist der 07.05.2012 

(Posteingang). 
 

Das Teilnehmerfeld der Qualifikation wird am 10.05.2012 im Internet 
(http://aachen.fvm.de) veröffentlicht. Vereine, die glauben, unberechtigterweise nicht zu 
den Qualifikationsspielen berücksichtigt worden zu sein, legen ihre begründeten 
Ansprüche schriftlich per Einschreiben und vorab per Mail bis zum 12.05.2012 Gerd 
Vreydal vor. Spätere Beschwerden sind unzulässig. 

 
3. Verzichtet ein Verein auf einen erreichten direkten Qualifikationsplatz für die Spielzeit 

2012/2013, hat er dies bis zum Meldetermin 07.05.2012 (Posteingang) mitzuteilen. 
 
4. Über die Teilnahme von Mannschaften an Qualifikationsspielen, die in der Spielzeit 

2012/2013 auf Verbandsebene spielen, entscheidet der Kreisjugendausschuss bei 
entsprechender Meldung bis zum 07.05.2012 (Posteingang) sachgerecht im Einzelfall. 
 
Grundvoraussetzung für eine Zulassung ist jedoch, dass die jeweilige Mannschaft nicht 
auf einem direkten Abstiegsplatz steht.  
 
Für die unter V. genannten Qualifikationsspiele erfolgt keine Zulassung, sofern in der 
angestrebten Alterklasse die erste Mannschaft des jeweiligen Vereins bereits in der 
Sonderstaffel oder in der Bezirksliga spielt und dort nicht auf einem direkten 
Abstiegsplatz steht, sofern die Mannschaft nicht auf diesen Platz verzichtet. 
 
Die vom Kreisjugendausschuss getroffene Entscheidung über die jeweilige (Nicht-)Zu-
lassung ist unanfechtbar. 
 

5. Meldungen, Teilnahme- bzw. Verzichtserklärungen müssen zum jeweiligen 
Meldetermin schriftlich bei Gerd Vreydal vorliegen.  
 
Später eingehende Meldungen bzw. Erklärungen werden nicht berücksichtigt! 

http://aachen.fvm.de/
http://aachen.fvm.de/
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6. Den Spielmodus für die Qualifikationsspiele legt der KJA am Tag der jeweiligen 

Auslosung unanfechtbar fest (§ 16 Abs. 5 JSpO / WFLV).  
 

7. Die Qualifikationsspiele sind mit den Spielern zu bestreiten, die die Spielberechtigung 
für die entsprechende Altersklasse in der Spielzeit 2012/2013 besitzen: 
 
A-Junioren: 01.01.1994 
B-Junioren: 01.01.1996 
C-Junioren: 01.01.1998 
 

8. Nehmen zweite Mannschaften an den Qualifikationsspielen für die Staffeln der 
Spielzeit 2012/2013 teil, so haben Spieler, die in der Hauptrunde (Kreisebene) bzw. 
Rückrunde (Verbandsebene) der Spielzeit 2011/2012 zu irgendeinem Zeitpunkt Spieler 
einer höheren Mannschaft (A1-, B1- oder C1- Juniorenmannschaft) gewesen sind, 
keine Spielberechtigung für die Qualifikationsspiele der unteren Mannschaft (A2-, B2- 
oder C2-Juniorenmannschaft). Insbesondere ist § 9 Abs. 5 JSpO / WFLV zu beachten. 

 
Spieler, die während der Qualifikationsspiele auf Kreisebene zweimal in einer höheren 
Mannschaft ihres Vereins eingesetzt worden sind, sind für nachfolgende 
Qualifikationsspiele einer unteren Mannschaft nur unter Beachtung der Vorschrift des  
§ 9 Abs. 3 JSpO/WFLV spielberechtigt. Verstöße werden entsprechend § 24 Abs. 2 
JSpO / WFLV geahndet. 

 
9. Mannschaften, die zu einem Qualifikationsspiel nicht antreten, werden aus der 

Qualifikation ausgeschlossen; das entsprechende Spiel wird für den Gegner gewertet. 
Gleiches gilt für noch weitere anstehende und auch bereits ausgetragene Spiele. 
 

10. Jede Mannschaft hat nur eine Qualifikationsmöglichkeit. Hierbei werden direkte 
Qualifikationen für die Sonderligen 2012/2013 nicht angerechnet. 
 

11. Untere (Zweite etc.) Mannschaften dürfen an den Qualifikationsspielen nur teilnehmen, 
wenn die höhere (erste) Mannschaft nicht in der Spielzeit 2012/2013 einen Platz in der 
angestrebten Liga  innehaben wird. Dies gilt auch für direkte Qualifikationen von 
unteren (zweiten etc.) Mannschaften. 

 
12. Stellt sich während der Qualifikationsspiele vor dem Abschluss der Gruppenphase 

heraus, dass eine Mannschaft sich nicht mehr für die angestrebte Liga qualifizieren 
kann, weil eine andere Mannschaft des Vereins in dieser Liga verbleibt bzw. in diese 
Liga absteigt, werden alle Spiele dieser Mannschaft mit 0:2 als verloren gewertet. 

 
13. Sofern Mannschaften in der Spielzeit 2011/2012 aus einer Sonderstaffel 

zurückgezogen werden, ist anschließend keine direkte Qualifikation und auch keine 
Teilnahme an Qualifikationsspielen für diese Altersklasse des Vereins für die Spielzeit 
2012/2013 mehr möglich.  

 
14. Der Kreisjugendausschuss behält sich vor, Mannschaften, die in der laufenden Saison 

oder in den Qualifikationsspielen durch grob unsportliches Verhalten (insbesondere 
verschuldete Spielabbrüche oder Angriffe auf Gegner oder Schiedsrichter) aufgefallen 
sind, von einem Aufstieg bzw.  von einer Qualifikationsberechtigung auszuschließen. 

 
15. Von jedem Verein kann nur eine Mannschaft in der jeweiligen Sonderliga und in der 

jeweiligen Leistungsliga spielen. Direkte oder erspielte Qualifikationen einer weiteren 
Mannschaft des Vereins können nicht berücksichtigt werden. 

 
16. Der Kreisjugendausschuss behält sich in allen nicht geregelten bzw. unvorhersehbaren 

Fällen im Bereich des Jugendspielbetriebs eine sachgerechte Entscheidung vor. 


